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@O. Meier: Die Schule ist eine nicht-rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts. Du kannst
natürlich in deinem Namen und als Privatmann einen Reisevertrag für deine Klasse
unterschreiben, das wäre aber ziemlich bescheuert. Der Sachaufwandsträger aller Schulen,
egal ob öffentlich oder Ersatzschule, ist immer der Schulträger. Der Sachaufwandsträger ist
auch, wie der Name schon sagt, dafür zuständig alle Sachaufwendungen zu tragen, so zum
Beispiel die Kosten für Klassenfahrten. Der Schulleiter ist der Vertreter des Schulträgers an der
Schule und hat Vollmacht für diesen Verträge zu schließen. Das passiert regelmäßig bei den
Schulbüchern, bei Klassenfahrten, bei der IT-Neuaustattung, also ja der Landesbeamte gibt das
Geld der Kommune aus, im Rahmen der festgesetzten Budgets (bei Klassenfahrten wird das
über die Eltern refinanziert, da ist es der Kommune noch mehr egal). Wenn im Wandererlass
was von "Vertrag im Namen der Schule" steht, ist das juristisch übler Bullshit, eben weil:
Schulen nicht-rechtsfähig sind. Sie können gar keine Verträge schließen.

Rechtsgrundlage: §6 Abs. 3 Satz 2 SchulG NRW: "Öffentliche Schulen sind nichtrechtsfähige
Anstalten des Schulträgers."

1https://www.lehrerforen.de/thread/18999-eltern-zahlen-klassenfahrt-nicht/?postID=498982#post498982

https://www.lehrerforen.de/user/22499-o-meier/
https://www.lehrerforen.de/thread/18999-eltern-zahlen-klassenfahrt-nicht/?postID=498982#post498982

